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Merkblatt zur KVK Zusatzrente für ausgeschiedene Versicherte  
 

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über die derzeit geltenden Satzungsregelungen für die KVK Zusatzrente. 
Ansprüche können daraus nicht hergeleitet werden.  
 

1 Was geschieht mit meinen bisher erworbenen An-
wartschaften auf KVK Zusatzrente? 

Scheiden Sie aus Ihrem Arbeitsverhältnis im öffent-

lichen Dienst aus, werden Sie von Ihrem Arbeitge-

ber von der Versicherung abgemeldet. 

Ihre Versicherung wird als beitragsfreie Versiche-

rung weitergeführt. Ihre bis zu Ihrem Ausscheiden 

erworbene Anwartschaft auf KVK Zusatzrente bleibt 

erhalten; die Versorgungspunkte werden auf dem 

erreichten Stand festgeschrieben. 

 
2 Was passiert bei einem Arbeitgeberwechsel inner-

halb des öffentlichen Dienstes? 

Wenn Sie zu einem Arbeitgeber innerhalb des kom-

munalen oder kirchlichen Dienstes wechseln, kann 

das für Sie mit einem Wechsel der Zusatzversor-

gungseinrichtung verbunden sein. In diesem Fall 

können Sie Ihre Versorgungsanwartschaften zu der 

neuen Zusatzversorgungskasse mitnehmen. Die so-

genannte "Überleitung" beantragen Sie bitte bei Ih-

rer neuen Zusatzversorgungseinrichtung.  

Mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der 

Länder (VBL) findet seit dem 01.01.2002 keine Über-

leitung der Versicherungszeiten mehr statt. Statt-

dessen erfolgt eine gegenseitige Anerkennung der 

Versicherungszeiten für die Erfüllung der Wartezeit. 

Ihre erreichten Rentenanwartschaften bleiben je-

doch bei der jeweiligen Kasse bestehen. Im Renten-

fall zahlt jede Kasse den bei ihr erworbenen Renten-

anteil an die bzw. den Versicherten aus. Bitte den-

ken Sie bei einem Wechsel von oder zur VBL also da-

ran, den Antrag auf Anerkennung der Versiche-

rungszeiten zu stellen und die Rente sowohl bei uns 

als auch bei der VBL zu beantragen. 

 

Sind sowohl Ihr bisheriger als auch Ihr neuer Arbeit-

geber Mitglied der KVK Zusatzversorgungskasse, 

brauchen Sie keinen Antrag auf Überleitung zu stel-

len. Die bereits bestehende Versicherung wird auf-

grund Ihres neuen Beschäftigungsverhältnisses mit 

Ihrem neuen Arbeitgeber weitergeführt. 

 

 

3 Kann ich die Versicherung bei der KVK Zusatzver-
sorgungskasse mit eigenen Beiträgen fortführen? 

Nein, die Versicherung können Sie nicht mit eigenen 

Beiträgen fortführen, denn diese hängt unmittelbar 

mit Ihrem Arbeitsverhältnis zusammen.  

 
4 Habe ich einen Anspruch auf KVK Zusatzrente?  

Um die KVK Zusatzrente zu erhalten, müssen grund-

sätzlich für mindestens 60 Kalendermonate Umla-

gen /Beiträge an die Zusatzversorgungskasse ge-

zahlt worden sein (Wartezeit). Die Wartezeit gilt als 

erfüllt, wenn ein Arbeitsunfall eingetreten ist. Auch 

wenn die Wartezeit nicht erfüllt ist, können sich ggf. 

Ansprüche aus gesetzlichen oder satzungsrechtli-

chen Regelungen ergeben. Wir prüfen das gern für 

Sie. Sprechen Sie uns an. 
Weitere Voraussetzung ist, dass Sie eine Rente von 
der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Das 
kann eine Altersrente als Vollrente oder eine Er-
werbsminderungsrente (volle oder teilweise) sein. 

 
5 Wann und wie kann ich meine KVK Zusatzrente be-

antragen? 

Es ist wichtig, dass Sie daran denken, Ihre KVK Zu-

satzrente bei uns schriftlich zu beantragen. Die da-

für notwendigen Formulare finden Sie auf unserer 

Homepage www.kvk-kassel.de.  

Bitte beachten Sie, dass wir eine KVK Zusatzrente 

nur für längstens zwei Jahre rückwirkend ab Antrag-

stellung zahlen können. Wenn Sie nicht in der ge-

setzlichen Rentenversicherung versichert sind, son-

dern z. B. in der Ärzteversorgung, gelten besondere 

Regelungen. Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbin-

dung, wenn Sie Ihren Renteneintritt planen. Nur 

wenn der Rentenantrag spätestens drei Monate 

nach Ablauf des Monats gestellt ist, in dem alle Vo-

raussetzungen erfüllt sind, kann Ihre Rente pünkt-

lich beginnen. 

 
6 Wird die KVK Zusatzrente abgefunden? 

Ist die monatliche KVK Zusatzrente nicht höher als 

59,33 Euro (Betrag im Jahr 2026) wird sie abgefun-

den. Renten wegen voller Erwerbsminderung und 

Waisenrenten werden nur auf Antrag abgefunden. 



 
 
 
 
 
 

  

 

Stand Januar 2026 

Renten, die den o.a. Monatsbetrag überschreiten, 

Zeitrenten und Renten wegen teilweiser Erwerbs-

minderung können nicht abgefunden werden. 
 

7 Haben meine Angehörigen einen Anspruch auf 
Hinterbliebenenrente? 

Ja, wenn Sie die Wartezeit (siehe Punkt 4) erfüllt ha-

ben, haben Sie einen Anspruch auf KVK Zusatzrente. 

Hieraus erhalten Ihre Angehörigen im Falle Ihres To-

des eine KVK Zusatzrente. Angehörige, die eine Hin-

terbliebenenrente erhalten können, sind der Ehe-

partner oder eingetragene Lebenspartner sowie 

Kinder unter 18 Jahren. Kinder über 18 Jahren erhal-

ten eine Waisenrente, wenn sie sich noch in Schul- 

oder Berufsausbildung /Studium befinden und auch 

von der gesetzlichen Rentenversicherung eine Wai-

senrente beziehen, längstens bis zur Vollendung des 

25. Lebensjahres. 
 

8 Was passiert, wenn ich die Wartezeit nicht erfüllt 
habe und somit keine KVK Zusatzrente erhalten 
kann? 

Wenn Sie keinen Anspruch auf die KVK Zusatzrente 

haben, können Sie eine Beitragserstattung beantra-

gen. Sie erhalten dann Ihre Arbeitnehmeranteile in 

der tarifvertraglich vereinbarten Höhe zurück.  

Ein Antragsformular für die Beitragserstattung fin-

den Sie auf unserer Homepage 

www.kvk-kassel.de unter der Rubrik „KVK Zusatz-

rente / Beitragserstattung“. 

 

Bevor Sie die Beitragserstattung beantragen, sollten 

Sie jedoch überlegen, ob Sie im Laufe Ihres Berufs-

lebens eventuell wieder einmal im öffentlichen 

Dienst arbeiten werden. In diesem Fall wäre es rat-

sam, die Beitragserstattung nicht zu beantragen, da 

damit alle erworbenen Anwartschaften erlöschen 

und Sie so bei der Zusatzversorgung nicht auf be-

reits vorhandene Anwartschaften aufbauen könn-

ten. 

 

Einen Antrag auf Beitragserstattung können Sie bis 

zur Vollendung Ihres 69. Lebensjahres stellen.  
 
 

Haben Sie Fragen? 
Sie erreichen uns: 

 

Telefon:  0561 97966 300 

Internet:  www.kvk-kassel.de 

E-Mail:     zvk@kvk-kassel.de 

Anschrift: KVK Zusatzversorgungskasse  

Kölnische Str. 42, 34117 Kassel 


